
Stadtratsbeschluss

SRB Nr. 2026-41 aus der Sitzung des Stadtrats vom 26. Februar 2026

Traktandum 3: Reglement vom 13. Juni 1999 über die Förderung des Fuss- und 
Veloverkehrs (RFFV; SSSB 761.4); Totalrevision sowie Berichterstattung 2022-
2024 und Umsetzungsprogramm 2025-2027; 1. Lesung
1998.GR.000013

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Reglement über 
die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs (RFFV); Totalrevision; Berichterstattung 2022–
2024 und Umsetzungsprogramm 2025–2027.

2. Er beschliesst die Totalrevision des Reglements über die Förderung des Fuss- und 
Veloverkehrs (RFFV) gemäss beiliegender synoptischer Zusammenstellung.

3. Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen des 
Reglements.

(49 Ja, 9 Nein, 7 Enthalten)

4. Der Stadtrat nimmt Kenntnis von der Berichterstattung des Gemeinderats betreffend 
Reglement vom 13. Juni 1999 über die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs; 
Berichterstattung 2022–2024 und Umsetzungsprogramm 2025–2027. 
(47 Zustimmend, 6 Ablehnend, 13 ohne Wertung)

5. Er legt den Termin für die nächste Berichterstattung auf die zweite Jahreshälfte 2027 fest. 
(55 Ja, 8 Nein, 3 Enthalten)

Fakultatives Referendum
Ziffer 2 dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Artikel 37 
der Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember 1998 (GO; SSSB 101.1) und 
Artikel 70 des Reglements vom 16. Mai 2004 über die politischen Rechte (RPR; SSSB 
141.1). Er wird voraussichtlich am 28.02.2026 auf ePublikation.ch publiziert, so dass 
die Referendumsfrist bis am 29.04.2026 laufen wird. 



 

2

Namens des Stadtrats
Das Stadtratspräsidium

Die Leitung der Parlamentsdienste

Der Beschluss geht an:

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik
Stadtkanzlei
Präsidialdirektion
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie
Direktion für Bildung, Soziales und Sport
Finanzkontrolle


